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Welche gesetzlichen Regelungen ?

o BDSG

o Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

o Kontakt via eCommerce

• TMG

• TKG

o BGB

• Beispiele: Werbung

- Frist Widerspruch § 130 BGB

- Unterlassungsanspruch § 1004 BGB
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Gesetzliche Regelungen: BDSG

o § 1 Abs. 1 BDSG:
„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor 
zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“
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Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt

Informations-/
Korrekturrechte

Gestattung durch

Spezielle Rechtsnorm

Transparenz durch

Erlaubnisnorm des BDSG

Einwilligung des 

Betroffenen

Information bei 

Datenerhebung

Benachrichtigung

Auskunft

Korrektur / Löschung / 

Widerspruch

Gesetzliche Regelungen: BDSG
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Gesetzliche Regelungen: UWG /1

o Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit durch 
Ausüben von Druck (§ 4 Nr. 1 UWG)

- Beispiel: Anreißen von Kunden: Ansprache in der 
Fußgängerzone

• Werbender nicht als solcher erkennbar

• Versprechen Zusatzleistungen

o Ausnutzen der Unerfahrenheit von Kindern (§ 4 Nr. 
2 UWG)

- Beispiel: Erhebung von Daten von Kindern als Mitglied eines 
Kinder-Automobil-Clubs
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Gesetzliche Regelungen: UWG /2

o Verschleierung des Werbecharakters der 
Wettbewerbshandlung (§ 4 Nr. 3 UWG)
- Beispiel: 

• Datenerhebung zu Werbezwecken durch 
„Meinungsumfrage“

•Einladung zur „Gewinnausschüttung“ -
Verkaufsveranstaltung

o Verschleierung der Teilnahmebedingungen bei 
Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit 
Werbecharakter (§ 4 Nr. 4 UWG)
- Beispiel: Preisausschreiben, Hinweis der Bildveröffentlichung 

des Gewinners nur in den AGBs 
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Gesetzliche Regelungen: UWG /3

o Unlauter handelt, wer Marktteilnehmer unzumutbar 
belästigt (§ 7 Abs. 1 UWG)
- Beispiel: „Cold Calls“ (unerbetene Telefonanrufe), 

LG Frankfurt 6U 175 / 04: Versicherung ohne vorherige 
Einwilligung

o Laien- oder Freundschaftswerbung (insbes. 
unsachliche Beeinflussung oder unzumutbare 
Belästigung)
hier speziell: „verdeckte Laienwerbung“
- Beispiel: Autohaus fragt nach Kaufinteressenten aus 

Bekanntenkreis

o Kopplungsverbot bei Gewinnspielen (§ 4 Nr. 6 UWG)
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Wechselwirkung UWG und BDSG
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=

Unlautere Wettbewerbshandlung

Nach UWG unzulässige Datenerhebung

führt i.d.R. zur BDSG-Löschungspflicht

UWG
Verbraucherschutz
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Datenquellen
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Allgemein
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Quellen
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Direkterhebung: Rechtliche Situation im 
Kontext der Kontaktaufnahme
o Variante I: 

§28 (1) S. 1 Nr. 2 BDSG als zentrale Erlaubnisvorschrift:
„… für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig.“

• Erforderlichkeitsprinzip:
nur solche Daten, die zur sachgerechten 
Informationszusendung notwendig sind

• Abwägung: Interesse Werbetreibenden / schutzwürdiges 
Interesse Beworbenen

o Variante II:
• Einholung einer Einwilligung

o Spezialfall: besondere Arten pb. Daten:
• Regelung in § 28 (6) –(9) BDSG
• Im Bereich des Marketing nur über Einwilligung
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Direkterhebung: Informationspflicht

o „nicht hinter dem Rücken des Betroffenen“ 
(Tenor §4 (3) S.1 BDSG)

• Beispiel: Videoüberwachung

o Anzugeben ist:

• Identität der verantwortlichen Stelle

• Zweckbestimmung

• Kategorien von Empfängern, soweit der Betroffene 
nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss
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Direkterhebung: Zweckbestimmung

o Offensichtliches ist entbehrliches
- Beispiel:

Bestellt der Betroffene eine Zeitung, ist es entbehrlich, ihn 
darüber aufzuklären, dass seine Daten zum Versand der 
Zeitung gespeichert werden.

o Über „alles andere“ ist der Betroffene zu informieren
- Beispiel:
„Wir verarbeiten Ihre Daten, um Ihren Informationswunsch zu 
erfüllen, sowie für eigene Werbezwecke. Des Weiteren stellen 
wir die Daten namhaften Unternehmen der XY-Branche zur 
Verfügung, damit diese Ihnen Angebote zukommen lassen zu 
können“

o Weitere Formulierungsbeispiele:
„ Kundendatenschutz –Leitfaden für die Praxis“ S. 33 ff.
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Folgen fehlender oder unvollständiger 
Information
o Gesetzlich ungeregelt ist, welche Folgen die fehlende oder nicht 

ausreichende Informationspflicht hat , aber:
o Fehlende Informationspflicht nach §4 (3) S. 1 BDSG wird 

relevant, wenn Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, 
Beispiel:
- Täuschung über Zweck der Datenerhebung
- Verarbeitung durchgeführt wird, auf die sich Kunde nicht einlassen würde

o Dann:
Verletzung des schutzwürdigen Interesses

o Folge: 
Folgeverarbeitung/-nutzung unzulässig, 
Löschanspruch (§ 35 (2) Nr. 1 BDSG)

o Deshalb:
Korrekt informieren, sonst unzulässige Datenverarbeitung
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Allgemein zugängliche Quellen: Erhebung

o Beispiele:
• Telefon- / Branchenbücher
• Publikums- / Fachzeitschriften
• Baustellen
• usw.

o Können zu Werbezwecken ausgewertet werden, außer 
schutzwürdiges Interesse überwiegt
(§ 28 (1) Abs. 1 Nr. 3 BDSG)

• Beispiel: Todesanzeigen
o Vorsicht:

• Adressdatenbanken: AGB schließen oft werbliche 
Nutzung aus (nach § 87 a Urheberrechtsgesetz, BGH, 
AZ I ZR 199/96)
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Allgemein zugängliche Quellen: 
Zusammenführen

o Nur eingeschränkt zulässig

o Beispiel:

• Telefondaten aus Kleinanzeigen

• Adressdaten mittels Inverssuche aus Telefon-CD

• Grund:
Mit der ausschließlichen Angabe der 
Telefonnummer implizites „Verschweigen“ 
zusätzlicher Daten
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Erwerb von Dritten: Adresshandel

o Zulässig nach § 29 BDSG, außer

• der Betroffene hat widersprochen

• Verstoß gegen „schutzwürdiges Interesse“

o Varianten:

• Einkauf der Adressen zum (einmaligen) Gebrauch 
und Versand

• Versand der Werbemittel durch Adresshändler oder 
zwischen geschaltenen Dienstleister 
(Lettershopverfahren)
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Exkurs: „Listenprivileg“

o Nutzung von Kundendaten für Werbezwecke anderer 
Unternehmen, insbesondere bei Adresshandel nicht 
geschäftsmäßig betreibende Unternehmen (z.B. 
Versandhäuser), oft im Konzernverbund

• Bespiel: „Otto“ vergibt Daten an „OBI“
o Definiert in § 28 Abs. 3 Nr. 3 BDSG

• Abschließende Beschränkung auf Angabe Zugehörigkeit einer 
Personengruppe, Berufsbezeichnung, Name, Titel, akad. 
Grade, Geburtsjahr, Anschrift

o Ausnahmen:
• Betroffener hat widersprochen
• Schutzwürdiges Interesse

- Beispiel: Übermittlung der Einwohnerdaten eines Seniorenheims an 
Veranstalter von Kaffeefahrten
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Online-Kommunikation:
Ablauf & Fragestellung
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Abgrenzung ?

TKG

TMG

BDSG Inhaltsebene

Diensteebene /
Interaktionsebene

Telekommunikationsebene / 
Transportebene



© Erfa-Kreis Freiburg / Axel Saffran

Online-Kommunikation: Inhaltsebene

o „Elektronische Form der Papierebene“
o Gleiche Spielregeln wie „Offline“ (Zweck, Nutzung, freiwillige 

vs. erforderliche Angaben)
o Beispielsweise zu Prüfen:

• Alle Pflichtfelder des Online-Formulars erforderlich ?
• Speicherung und Zweckbestimmung separat ausgewiesen und 
Einwilligung eingeholt ( z.B. „Double-Opt-In“)

• Produktregistrierung / -aktivierung (LG München AZ 7 O 
115/00)
- Nicht erzwungen, wenn nicht vorher bekannt
- Keine pb. Daten

• Newsletter: Ermöglichung
- anonymer Bezug
- einfache Abbestellung
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Online-Kommunikation: Diensteebene

o Beispiele:
- Bestandsdaten

- Online-Angebote von Waren / Dienstleistungen

- Werbe-Mails

- Zugang zu besonders geschützten Bereichen

o Zu beachten

• Datenschutzvorschriften § 11 - 15 TMG
- IP-Adresse

- Benutzername / Passwort

- Anmeldedaten

• Nutzungsbeschränkung auf vereinbarten Zweck

• Kopplungsverbot § 13 (3) TMG (OLG Brandenburg 7 U 52/05)
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Online-Kommunikation: Transportebene

o Beispiele:

• „technischer Datentransport“

o Nutzungsdaten (§§ 88, 91 ff. TKG aber auch § 15 
Abs. 1 S. 1 TMG)

• Verbindungsdaten
(Identifikation, Beginn/Ende, genutzte Medien)

• Abrechnungsdaten 

- Weitgehendes Weitergabeverbot

- Max. Aufbewahrungsdauer (6 Monate)
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Online-Kommunikation: 
Informationspflichten

o Anbieterkennzeichnung (§§ 5 und 6 TMG)

o Datenschutzerklärung (§ 13 TMG)

• Art, Umfang, Zweck

• Auslandstransfer

• Automatisierte Verfahren zur Identifizierung des 
Nutzers (z.B. Cookies)

• Jederzeit abrufbar (analog Impressum)

• Achtung: Datenschutzerklärung ersetzt nicht 
Informationspflichten nach § 4 Abs. 3 BDSG  
(Identität, Zweck, Empfänger, …) !
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Interessen Werbetreibende und 
Beworbene

o „Werbung ist ein nicht heute mehr wegzudenkender Faktor in 
der Kommunikation“ (LG Berlin, 06.01.1984, AZ 15 O 654/83)

o „Briefkastenwerbung“
(BGH, 20.12.1988, AZ VI ZR 182/88)

o Widerspruchsrecht des Betroffenen zur Nutzung / 
Übermittlung seiner Daten z. Zwecke der Werbung (§ 28 Abs.4 
BDSG)

o „TK-Diensteanbieter: Nutzung für andere Zwecke“ (§ 12 Abs. 2 
TMG)
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Grundsatz

o Zulässigkeit der Ansprache von Kunden ist an den 
erklärten oder vermuteten Willen des Betroffenen 
geknüpft.

o Je nach Art der Ansprache darf entweder

• nicht gegen seinen Willen oder

- Beispiel: Briefwerbung

• erst nach Einwilligung

- Beispiel: Faxwerbung

beworben werden.
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Briefwerbung: Informierte Duldung

o Solange zulässig, wie Empfänger nicht widersprochen 
hat (Duldung)

o Widerspruch durch
• Briefkastenaufkleber (nicht adressierte Sendungen)
• Widerspruch (§ 28 Abs. 4 S. 1 BDSG)

o Auffälliger Hinweis zur Widerspruchsmöglichkeit 
notwendig (§ 28 Abs. 4 S. 2 und 3), sinnvollerweise bei 
Erhebung der Kundendaten, Beispiel:
„Wir verarbeiten diese Daten zur Durchführung Ihrer 
Bestellung und um Ihnen Informationen über unsere 
Produkte zukommen zu lassen. Wenn Sie derartige 
Informationen nicht wünschen, kreuzen Sie bitte hier an: 
0.“
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Briefwerbung: Widerspruch des Kunden

o Formlos

• „Abbruch der Geschäftsbeziehung“

• „Verweigerung der Annahme“

o Differenzierung möglich

- Beispiel: „Gerne Werbung von Ihnen, aber keine Werbung 
von „befreundeten Unternehmen“.“
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Widerspruch: Handlungspflichten des 
Unternehmens

• Folgen:

- Verwendungsverbot im Rahmen des widersprochenen 
Zweckes mit Zugang (§ 130 BGB)

•Nutzung

•Übermittlung

• Zukünftige Erhebung zu den beanstandeten Zwecken

- Weiterverwendung in Kundendatei natürlich möglich
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Widerspruch: Sperrdatei

o Sperren der Daten zum Zwecke der Werbung
• Aufnahme in „Sperrdatei“ notwendig (Beispiel: 
„Wiedereinkauf“ der Adresse)

• Benachrichtigung des Betroffenen (§ 33 Abs. 1 BDSG)
• Formulierungsbeispiel:
„Ihrem Wunsch, von uns keine Werbung mehr zu erhalten, werden 
wir unverzüglich Rechnung tragen. Dies ist aber im Hinblick auf 
zukünftige Werbeaktionen nur zuverlässig möglich, wenn wir Sie in 
die bei uns geführte „Werbesperrdatei“ aufnehmen. Sofern Sie das 
nicht wünschen, können wir nicht garantieren, …“

o Folgen bei Werbung trotz Widerspruch
• Unterlassungsanspruch (§ 1004 BGB)
• Ordnungswidrigkeit (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG)

o Empfehlung: Abgleich mit Robinsonliste
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Telefon-, Fax- und Email-Werbung

o Werbung auf elektronischem Weg (Telefon, Fax, Email, 
SMS) nur mit vorheriger Einwilligung

• „Telefonwerbung “
- I: BGH, 19.06.1980, AZ I ZR 115/68
- II: BGH, 08.06.1989, AZ I ZR 178/87
- III: BGH, 08.11.1989 , AZ I ZR 55/88
- IV: BGH, 24.01.91, AZ I ZR 133/89
- V: 08.12.1994, AZ I ZR 180/92
- Link: http://www.urteilsticker.de/index.php4?z=urteil&id=110

• „Email-Werbung“: BGH, 11.03.2004, AZ 1 ZR 81/01
„Zusendung einer unverlangten E-Mail zu 
Werbezwecken verstößt grundsätzlich gegen die guten 
Sitten im Wettbewerb“
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Telefonwerbung

o Unlauter handelt, wer Werbung mit Telefonanrufen 
gegenüber Verbrauchern ohne deren Einwilligung 
bzw. gegenüber sonstigen Marktteilnehmern ohne 
deren mutmaßliche Einwilligung betreibt
(§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG i.V.m. § 3 UWG und 
korrespondierend mit § 28 BDSG)

o Telefonwerbung bei Verbrauchern nur zulässig nach 
vorheriger Zustimmung

o Geschäftlicher Bereich: 
„Mutmaßliches Einverständnis“
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Telefonwerbung

o Beispiele unzulässiger Telefonwerbung bei 
Verbrauchern:

• Zufriedenheit mit Abo –Verkaufsversuch

• „Cold Calls“ zur inhaltlichen Änderung des 
bestehenden Vertrages

• Telefonische Nachfrage der Bewertung von 
zugesandter Werbung
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Werbung per Fax / eMail

o Per Fax nur mit Einwilligung

o Per Email nur mit Einwilligung

• Ausnahme bei folgenden, kumulativen 
Voraussetzungen:
- Absender erhielt Email-Adresse beim Kauf Artikel/ 

Dienstleistung

- Absender verwendet Adresse zur Werbung für eigene, 
ähnliche Artikel/ Dienstleistung

- Kunde hat nicht widersprochen

- Kunde wird bei jeder Werbung auf Widerspruchsmöglichkeit 
hingewiesen
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Zweckbestimmung & nebenbei 
mitgeteilte Daten

o Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln … ist 
erlaubt
„… wenn es der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient“ 
(§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG)

o Grundsatz der Datensparsamkeit

o Beispielsweise unzulässig:

• „Wein für die Silberhochzeit“

• „… hat zwei hübsche Töchter“

• „… ist cholerisch“
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Bonitätsdaten

o Berechtigtes Interesse an Bonitäts-Informationen 
bei tatsächlichen Kreditrisiko
(also nicht bei kostenfreien Angeboten)

o Kumulative Anforderungen von 
Arbeitgeberbescheinigungen, Gehaltszettel, Ekst.-
Bescheid nur bei sehr hohen, nicht durch 
Sicherheiten abgedeckten Kreditsummen
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Bonitätsdaten: 
Warndateien / „Schwarze Liste“ 

o Arten

• Intern: „Ladendiebe“

• Extern: „Uniwagnis“ des Versicherungsgewerbes

o Zulässigkeit

• Art der Daten

• Existenz der Datei für Geschäftsleben relevant

• Anlass für die Aufnahme objektive Tatbestände oder 
Verhaltensweisen, die von der Rechtsordnung missbilligt 
werden

o Speicherfrist:
maximal 3 Jahre analog zu den Schuldnerverzeichnissen 
der Amtsgerichte (§ 915 ff ZPO)
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Bonitätsdaten: Auskunfteien

o Daten

• Identifizierung

• Richtige, objektive und aussagekräftige 
Informationen über Bonität und wirtschaftliche 
Verhältnisse

- Rückschlüsse Einkünfte / Vermögen

- Schulden / eidesstattliche Erklärungen / 
Zwangsversteigerungsverfahren / …

• Schutzwürdiges Interesse berücksichtigen
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Löschung

o Nach Lieferung der Ware / Versand Prospekt / …  ist 
die Zweckbestimmung –eigentlich –weggefallen, 
d.h. –eigentlich –Löschung 
(§ 35 Abs. 2 BDSG)

o Alternativ Sperrung (§ 3 (4) Nr. 4 BDSG), wenn 
Daten aufgrund handels- oder steuerrechtliche 
Vorschriften weiter aufbewahrt werden müssen.

o Alternativ:
Zweckerweiterung / -änderung
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Zweckerweiterung / -änderung

o Möglich bei (§ 28 (2) i.V.m. § 28 (1) S. 1 Nr. 2 & 3)

• Berechtigtem Interesse

• Keine erkennbaren schutzwürdigen Interessen

• Kein Widerspruch

• Abwehr von Gefahren

• Forschungszwecke

o Beispiele:

• Hotel speichert Stammdaten, um bei erneutem Besuch 
Meldezettel vorauszufüllen

• Schwarzfahrerspeicherung
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Weitergabe von Kundendaten

o Unproblematisch ist Weitergabe z.B. aufgrund

• rechtlicher Schritte (Rechtsanwalt, Gericht, …)

• Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) Inland / EU 
/ EWR / „usw.“

o Problematisch ist Weitergabe

• Drittstaaten
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Weitergabe von Kundendaten: Ausland

o Privilegierung ADV nach § 11 BDSG greift u.U. nicht 
bei ADV im Ausland

o Differenzierung

• EU / EWR-angehörige Staaten:
keine Datenübermittlung nach § 3 (4) Nr. 3 BDSG, 
da Auftragnehmer nicht „Dritter“

• Drittländer:
zusätzliche ausreichende Schutzgarantien
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Ausland: Entscheidungshilfe
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Alle Voraussetzungen

Ausland

Drittland

Vorhaben:

Übermittlung 

personenbezogener 

Daten ins Ausland

Datenübermittlung 

nach BDSG zulässig?

(§§ 4, 28-30 BDSG)

Unzulässig

Nein

Mitgliedstaat

der EU/des EWR ?

(§ 4b (1) BDSG)

Ja

Keine besonderen

zusätzlichen

Voraussetzungen 

zu

beachten und 

keine

Genehmigung

erforderlich.

Ja

Ausnahmen § 4c Abs. 1 ?

(Einwilligung, 

Vertragserfüllung, öff. 

Interesse, lebenswichtige 

Interessen)

Nein

Betriebsvereinbarung

mit rechtlicher Bindung für

empfangende Stelle

im Ausland?

Positive

Entscheidung

EU-Kommission oder

Safe Harbor?

(§ 4b (3) BDSG)

Nein Nein

Keine

Genehmigung

erforderlich.

Ja

Ja

Verwendung

EU-

Standardvertragsklauseln?

Nein

Ja:

„Prüfung

Aufsichtsbehörde

entbehrlich“

Genehmigungsantrag bei der/den

zuständigen Aufsichtsbehörde(n) stellen

mit Vorlage der Individualklauseln oder der

verbindliche Unternehmensregelungen 

nach § 4c Abs. 2 BDSG

Nein

Ja

Positive EU-Entscheidung:

Argentinien, Guernsey, Isle 

of Man, Kanada, Schweiz, 

Ungarn
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Überblick

o Worum geht es ?

o Kontaktaufnahme mit Kunden

o Werbung mit Kundendaten

o Vertragsdaten

o Fortsetzung der Kundenbeziehung

o Weitergabe von Kundendaten

o Rechte der Kunden

o Einhaltung der Spielregeln
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Rechte der Kunden / Betroffenen

o Transparenzrechte:

• Benachrichtigung

• Auskunft

o Korrekturrechte

• Berichtigung

• Löschung

• Sperrung
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Transparenzrechte I

o Information bei der Direkterhebung
(§4 (3) S.1 BDSG)

• „nicht hinter seinem Rücken“

• Identifizierung der verantwortlichen Stelle

• Kategorien von Empfängern, soweit der Betroffene 
nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss
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Transparenzrechte II 

o Benachrichtigung bei Erhebung bei Dritten, allgemein 
zugänglichen Quellen (§ 33 (1) BDSG), durch eigene 
Beobachtung, … :

• Zweck der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung
• Art der Daten
• Identität verantwortliche Stelle
• einmalige Pflicht: üblicherweise bei erster werblicher 

Ansprache:
- bei Verarbeitung durch eigene Zwecke: erstmalige Speicherung
- Adresshändler: bei erster Übermittlung

• Außerdem:
- Widerspruchsrecht
- Mögliche Datenübermittlungen
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Beispiele:

o Adresshändler, der Campinginteressenten im Portfolio 
hat:
„Wir speichern Ihre Adressdaten in einer Datei über 
Campinginteressenten, um sie namhaften Unternehmen 
zur Verfügung zu stellen, damit diese Ihnen Angebote 
und Informationen zukommen lassen können.“

o Firma, die Campingartikel herstellt:
„Wir haben Sie in unsere Interessentendatei 
aufgenommen, in der Adressen und Berufsangaben 
gespeichert sind. Wenn Sie an Informationen über 
Angebote unseres Hauses nicht interessiert sind, bitten 
wir um entsprechende Mitteilung, die wir 
selbstverständlich berücksichtigen werden.“
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Benachrichtigungspflicht: Ausnahmen

o Umfangreiche Ausnahmeregelungen (§ 33 Abs. 2 
BDSG)

• Betroffener hat auf andere Weise Kenntnis von 
Speicherung erlangt

• Adresshändler: Beschränkung auf § 28 (3) S.1 Nr. 3 
(Listenprivileg) und Erfüllung unverhältnismäßig

• Aus öffentlichen Quellen und Benachrichtigung 
wegen Vielzahl unverhältnismäßig
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Auskunft I

o Auskunftsrechte (§ 34 Abs. 1 BDSG)

• Gespeicherte Daten

• Herkunft

• Empfänger oder Kategorien der Empfänger

• Zweck der Speicherung

• nach Möglichkeit die Art der pb. Daten näher zu 
konkretisieren

o Grundsatz: Schriftlich und unentgeltlich (§ 34 Abs. 3 
BDSG)

• Ausnahme: „Auskunfteien“, wenn Auskunft zu 
wirtschaftlichen Zwecken erfolgt
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Auskunft II

o Verfahrensverzeichnis (§ 4 g Abs. 2 S. 2 BDSG)

• Zweck:  Kenntnisnahme der Datenflüsse

• Jedermann

• Kein Auskunftsverweigerungsrecht

• Unverzüglich (§ 121 BGB)

• Form / Art: entscheidet der DSB

• Unzulässig
- Entgelt

- Offenlegung der Motive

• Klageberechtigung
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Korrekturrechte I

o Berichtigung (§ 35 Abs. 1 BDSG)

o Löschung (§ 35 Abs. 2 BDSG)

• Unzulässigkeit

• Besonders sensitive Daten, deren Richtigkeit vom 
Unternehmen nicht nachgewiesen werden kann

• Wegfall Zweck

• Wenn geschäftsmäßig zum Zwecke der 
Übermittlung gespeichert:
wenn eine Prüfung jeweils am Ende des vierten 
Kalenderjahres ergibt, dass eine längerwährende
Speicherung nicht erforderlich ist
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Korrekturrechte II

o Sperrung
• Kennzeichnung, dass weitere Verarbeitung / Nutzung 

eingeschränkt wird (§ 3 Abs. 4 Nr. 4 BDSG)
• „… anstatt Löschung“,

- wenn gesetzliche, vertragliche, satzungsmäßige 
Aufbewahrungsvorschriften einer Löschung entgegenstehen
(§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BDSG)

- Schutzwürdige Interesse des Betroffenen beeinträchtigt (§ 35 Abs. 3 
Nr. 2 BDSG)

- wenn Löschung unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet 
(§ 35 Abs. 3 Nr. 3 BDSG) (Beispiel: Backup)

- bei Unrichtigkeit bis zum Beweis des Gegenteils
(§ 35 Abs. 4 BDSG)

- Werbewiderspruch (§ 28 Abs. 4 BDSG)

o Allgemeines Widerspruchsrecht
• Schutzwürdiges Interesse
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Überblick über Kundenrechte
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Information bei der Direkterhebung
Beispiel: Videoüberwachung

Benachrichtigung

Über Speicherung bzw. 

erstmalige Übermittlung 

(falls nicht beim 

Betroffenen erhoben)

Über verantwortliche 

Stelle bei werblicher 

Ansprache

Verantwortliche
Stelle

Auskunft

Über Daten und ihre 

Verarbeitung

Speziell:

Automatisierte 

Einzelentscheidung

Einsicht in 

Verfahrensverzeichnis

Korrektur

Berichtigung Löschung Sperrung
Allg.
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Überblick

o Worum geht es ?

o Kontaktaufnahme mit Kunden

o Werbung mit Kundendaten

o Vertragsdaten

o Fortsetzung der Kundenbeziehung

o Weitergabe von Kundendaten

o Rechte der Kunden

o Einhaltung der Spielregeln
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Kontrollsystem
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Literatur

o Kundendatenschutz –Leitfaden für die Praxis, Zentralverband der deutschen 
Wirtschaft (ZAW) & GDD, ISBN 3-931937-37-2, 2008.

o Zum TMG:
http://www.telemedien-und-recht.de
„13 Fragen zum neuen Telemediengesetz“

o „Adressenhandel und Umgang mit unerwünschter Werbung“
http://www.datenschutz-berlin.de

o „Datenschutz für Verbraucher“, Broschüre des ULD, erhältlich bei 
http://www.ratgeber.vzbv.de/ („altes“ BDSG)

o Standardvertragsklauseln der EU (Datentransfer ins Ausland): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_de.htm

o Abgrenzung TMG zu TKG:
http://www.heymanns.com/servlet/PB/menu/1226077/index.html

o Uniwagnis:
http://www.bigbrotherawards.de/2006/.cop

o Adressshandel:
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/adresshan
del.pdf
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Urteile

o „Cold Calls“ (unerbetene Telefonanrufe), 
LG Frankfurt 6U 175 / 04: Versicherung ohne vorherige Einwilligung
http://www.kanzlei.biz/cms/OLG_Frankfurt__Urteil_vom_21_07_2005__A
Z.375.0.html

o „Briefkastenwerbung“
(BGH, 20.12.1988, AZ VI ZR 182/88)
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VI%20ZR%2
0182/%2088

o Zusammenstellung Telefonwerbung:
http://www.urteilsticker.de/index.php4?z=urteil&id=110

o Adressdatenbanken / werbliche Nutzung 
http://www.jurpc.de/rechtspr/19990124.htm

o Produktregistrierung
http://www.jurpc.de/rechtspr/20000139.htm

o Kopplungsverbot / „ebay“-Urteil
http://www.jurpc.de/rechtspr/20060047.htm
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Kontakt

Axel Saffran

Dipl.-Informatiker / Datenschutz-Auditor (TÜV)

Wattwillerstraße 13

79241 Ihringen

Fon: +49-(0)7668-902515

Fax: +49-(0)7668-902516

Mob: +49-(0)176-64039315

Email: axel.saffran@saffran.net

WWW: www.saffran.net
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